
5. Essenszuschüsse/ Restaurantschecks

Bezuschussen Arbeitgeber die arbeitstägliche Verpflegung ihrer Arbeitnehmer z. B.
durch Essensgutscheine, die in Lokalen oder Gaststätten eingelöst werden können, ist als
geldwerter Vorteil unter gewissen Voraussetzungen nur der amtliche Sachbezugswert (Werte für
2025: Frühstück = 2,30 EUR, Mittag- und Abendessen jeweils 4,40 EUR) anzusetzen. Eine etwaige
Zuzahlung des Arbeitnehmers ist hiervon abzuziehen.

Die Voraussetzungen sind in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (18.1.2019, Az. IV
C 5 - S 2334/08/10006-01) und der R 8.1 Abs. 7 LStR aufgeführt. Zu nennen sind vor allem:

Der Zuschuss darf den amtlichen Sachbezugswert der Mahlzeit um nicht mehr als 3,10 EUR
übersteigen. 2025 darf ein Essenszuschuss demzufolge maximal 7,50 EUR (4,40 EUR + 3,10
EUR) betragen. Zudem darf der Zuschuss den tatsächlichen Preis der Mahlzeit nicht
übersteigen.

Für jede Mahlzeit kann lediglich ein Zuschuss arbeitstäglich (ohne Krankheits-, Urlaubstage)
beansprucht werden.

Mit dem Essensgutschein muss eine Mahlzeit erworben werden. Werden einzelne
Lebensmittel erworben, müssen diese zum unmittelbaren Verzehr geeignet oder zum
Verbrauch während der Essenspausen bestimmt sein.

Der Zuschuss kann nicht von Arbeitnehmern beansprucht werden, die
eine Auswärtstätigkeit ausüben, bei der die ersten drei Monate noch nicht abgelaufen sind.

MERKE | Die Einhaltung der Voraussetzungen für den Ansatz einer Mahlzeit mit dem amtlichen
Sachbezugswert muss der Arbeitgeber im Einzelnen nachweisen bzw. dokumentieren.


